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RS OGH 1992/2/20 8Ob581/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1992

Norm

MRG §30 Abs2 Z8 B

Rechtssatz

Die Vorhersehbarkeit eines Wohnbedarfes wegen eines allfälligen Studiums eines Kindes in mehr als fünf Jahren ist zu

wenig konkret, als daß die zwischenzeitige Vermietung ein Selbstverschulden begründen könnte.

Entscheidungstexte

8 Ob 581/91

Entscheidungstext OGH 20.02.1992 8 Ob 581/91
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